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Zu diesem Plan gehören Sonderbauvorschriften 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 2 0, JAN. 1961 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident r Der Stadtschreiber: 

ij 

Bern,den 25. Nov.I960 Stadtplanungsamt Bern 

Stadtplaner 
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Genehmigungs-Vermerke 

Auflage-- 6-.2â.<2,£.L. Abschluss des Einsprache t/er fahr ens • 

Erledigte Einsprachen: £ 

Aufrechterhaltene Einsprachen••— 

ta.3. GL 

Gemäss Art 10 ALU B/G nicht behandelte Einsprachen • — 

Nachträgliche Einsprachen gemäss Art 10 A IM ß/G: — 

Genehmigung durch den Gemeinderat• 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 14, APR. 1961 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 

/ coooocma 

Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am: -h. juni 1961 

mit.'^jH-Z Ja Namens der Einwohnergemeinde Bern 

4 5-^1. Nein Der Stadtschreiben 

jOLcCoccc<us, 

Genehmigung durch den Regierungsrat : 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN, den ..l.L.JulL.Î.ÇM.... 

Im Namen des Regierungsrates 
Qer Präsident: 

MHl 5 

/e 30//2S / t/ >■ n /' / 



385 

Sonderbauvorschriften 

zum 

Baulinienplan Ostermundigenstrasse - Zentweg 

Art. 1. Wirkungsbereich 

Baulinienplan und Sonderbauvorschriften finden Anwendung 

auf das im Baulinienplan Nr. 3788 vom 25. November I960 

durch eine punktierte Linie umrandete Gebiet. 

Im Feld H ist neben den im Rahmen der Bauordnung 

bleibenden Gebieten die Errichtung eines Hochhauses 

mit einer maximalen Dachbrüstungshöhe von 76,50 m resp. 

83,50 m der Liftaufbauten über der Ostermundigenstrasse 

zulässig. 

Soweit in diesen Sonderbauvorschriften nichts anderes 

vorgeschrieben ist, finden die Bestimmungen der 

Bauordnung Anwendung, 

Art. 2. Hochhaus 

Art. 3. Stellung zur Bauordnung 

i 

Bern, den 25. November I960 De städt. Baudirektor I: 



Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 2 0. JAN. 1961 

. Namens des Gemeinderates 
- . Der Stadtpräsident; Der Stadtschreiber: 

r\ 

Vom Reolîrunasrate genshmigt, 
unter Vorbehalt von Driiîmanrisrechten. 

B E R N, d e n^H ! !..).? AI.... 

Im Namen des Regierungsraias 
Dar Präsident! 
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